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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.05.2013 

Geschäftszahl 

2010/16/0108 

Rechtssatz 

Ein Wehrpflichtiger, der den Grundwehrdienst abgeleistet (vollständig geleistet) hat und dadurch an einer 
zügigen und erfolgreichen Berufsausbildung außerhalb des Bundesheeres in der Regel gehindert ist (vgl. auch 
die Materialien - 1442 BlgNR 20. GP) und ein Wehrpflichtiger, der lediglich neun Tage Grundwehrdienst leistet 
und nach seinem "Abrüsten" (nach seiner vorzeitigen Entlassung aus dem Präsenzdienst) an einer 
Berufsausbildung nicht mehr gehindert ist, befinden sich nicht in vergleichbaren Lagen, welche eine gleiche 
Behandlung erfordern. 


